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1. EINLEITUNG 

 

1.1 Planungsanlass 

 

Die Initiative "Wildschweinbande e.V."  in Langerwehe stellt Betreuungsplätze für Kinder zwi-

schen 3 und 5 Jahren bereit. Schwerpunkt dieser Betreuung in Form eines Naturkindergartens 

ist der derzeitige Standort mit einem Bauwagen in Langerwehe Merode. 

Naturprojekte wie die Anlage und Betreuung eines Insektenhotels mit der Anlage von Blumen-

wiesen sind die pädagogischen Schwerpunkte. Grundsätzlich liegt es im öffentlichen Interesse, 

dass solche Initiativen und Betreuungen in hohem Maße gefördert werden, um die wichtigen 

Naturthemen und deren Zusammenhänge Kindern so früh wie möglich heranzutragen und sie 

darüber zu informieren bzw. sie dafür zu sensibilisieren. 

 

Für den Naturkindergarten wird ein neuer Standort benötigt. Hierfür steht ein Teilstück 

(10.000 m²) des Grundstücks in Schlich, Schmiedestraße, Gemarkung Schlich-D'horn, Flur 5, 

Flurstück 177 zur Verfügung.  

 

Das Grundstück liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB und ist als Fläche für die Landwirt-

schaft ausgewiesen. Um eine planungsrechtliche Freigabe für eine zukünftige Baugenehmigung 

zu erlangen, muss der Flächennutzungsplan geändert werden und zwar als "Sondergebietsflä-

che für Naturkindergarten". 

 

 
(Abb. 2: Lageplan mit Abgrenzung FNP-Änderungsgebiet) 

 

Zur frühzeitigen Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Sachverhalte erfolgt im Vorfeld der 

Planungsmaßnahme eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I.  

 

Im Rahmen der Umwandlung der Flächen sind die Belange des Artenschutzes, insbesondere 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz, zu beachten. Im hiermit vorgelegten Gutachten der 

ASP I wird das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet. Grundlagen für die Bewer-

tung sind faunistische Untersuchungen im Mai und Juni 2019 und ergänzend die für das Mess-

tischblatt genannten, planungsrelevanten Arten aus dem ‚Fachinformationssystem geschützte 

Arten‘ des LANUV NRW sowie Daten aus dem Fundortkataster für Pflanzen und Tiere @LINFOS 

des Landes NRW, verknüpft mit den Habitatbedingungen vor Ort.  
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Die räumliche Lage des Plangebiets (und gleichzeitig des Untersuchungsgebiets der arten-

schutzrechtlichen Vorprüfung der Stufe I) ist in der sich auf dem Deckblatt befindlichen Über-

sichtskarte (Abb. 1) sowie den Abbildungen 2 und 3 gekennzeichnet. 

 

 
(Abb. 3: Luftbild – Gemarkung Schlich-D'horn, Flur 5, Flurstück 177)  
 

 

1.2 Aufgabenstellung 

 

Infolge der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 

sind die geltenden, europäischen artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Flora-Fauna-

Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) in nationales Recht umgesetzt 

worden. Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbaren 

geltenden Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 und 6 und § 45 Abs. 

7 BNatSchG.  

 

In der Folge müssen nun bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfah-

ren die Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen im Rahmen einer 

artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) dahingehend betrachtet werden, ob von dem Vorhaben 

planungsrelevante Arten betroffen sein könnten und ob weitere Prüfungsschritte als notwendig 

angesehen werden. Dies entspricht laut der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleit-

planung und der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des MKULNV & MBV 2010 sowie dem 

Erlass „Artenschutz im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ MKULNV vom 

17.01.2011 der Stufe I einer Artenschutzprüfung.  
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2. UNTERSUCHUNGSGEBIET 

 

2.1  Lage und Festlegung des Untersuchungsgebietes 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt südlich der Ortslage Schlich (Gem. Langerwehe), unmittelbar an 

der Schmiedestraße. 

 

Angrenzend befinden sich ein Sportplatzanlage, landwirtschaftliche Flächen und Wald. 

 

Im Rahmen der ASP I wurde die Fläche an der Schmiedestraße untersucht. Die Abgrenzung 

des Untersuchungsraums ist dem Lageplan (= Abb. 2) zu entnehmen. Er umfasst eine Flä-

chengröße von 10.000 m². 

Das Flächennutzungsplanänderungsgebiet soll kleinflächig bebaut und großflächig als Natur-

garten extensiv genutzt werden. 

 

 

2.2 Beschreibung der Strukturen und Nutzungen 

 

Das Plan- und Untersuchungsgebiet ist hinsichtlich der derzeitigen Nutzung wie folgt struktu-

riert: 

-   Es handelt sich um eine großflächige landwirtschaftliche Nutzfläche als intensive Mäh- und 

Pferdewiese. 
 

-   An der nördlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein kleines offenes Unterstellgebäude 

mit einer unbefestigten Zufahrt (Wildgras) von der Schmiedestraße. 
 

-   Entlang der östlichen Grundstücksgrenze zur Schmiedestraße steht eine freiwachsende, lo-

ckere Gehölzhecke aus Esche und Feldahorn (Stangenholz); im Unterwuchs Brombeere 

und Wildrosen. 
 

-   Im Süden grenzen großflächige Waldflächen aus Kiefern und Ahorn in Arten, die über den 

Waldweg hinweg als lockere Baumreihen aus Spitzahorn und Feldahorn (Baumholz) das 

Grundstück abgrenzen. In der südwestlichen Waldfläche liegt im Anschluss zur Schmiede-

straße eine technisch geschlossene Wasserbehandlungsanlage 
 

-   Im Norden und Osten schließen unmittelbar an das Plangebiet weitere intensiv genutzte 

landwirtschaftliche Flächen (Wiesennutzung) an. 

 

Nach  derzeitigem Planungstand bleiben die grenzbestimmenden und möglichen artenschutzre-

levanten Gehölz- und Baumstrukturen erhalten. 

 

 

2.3 Planerische Grundlagen 

 

Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch seine ortsrandprägende, ländliche Lage aus 

und liegt im Landschaftsschutzgebiet (LSG - Im südlichen Teil des Kreises Düren). 

Weitere Schutzgebietsausweisungen sowie besondere Festsetzungen entsprechend einem Bio-

topkataster liegen nicht vor, sind aber in unmittelbarer Nähe vorhanden. 

Naturschutzgebietsausweisung (NSG Teilflächen und Gewässerstrukturen im Meroder und Lau-

fenburger Wald) befinden sind in ca. 250 m Entfernung (s. Abb. 5). 

 

 (Abb.5: tim-online: Lage Schutzgebiete)  



ASP – Stufe I (Screening) Naturkindergarten Schlich, Gemeinde Langerwehe 

 

PLANUNGSGRUPPE SCHELLER, Landschaftsarchitekten, Dr. Lindemann-Str. 38, 41372 Niederkrüchten 

Tel.: 0 21 63 / 57 11 7 44, Fax: 0 21 63 / 57 11 7 45, E-Mail: Mail@Planungsgruppe-Scheller.de 
Seite 4 

3. VORPRÜFUNG DER ARTEN 

 

3.1  Datenabfrage / Auswertung der Informationsquellen 

 

Zur Einschätzung potenzieller, planungsrelevanter, faunistischer Arten wurden – neben den im 

Rahmen der Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführten Sichtungen - die Auswertungen 

des Fachinformationssystem (FIS) zum Thema „Geschützte Arten in NRW“ des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2008) laut den Messtischblatt 

5204/1 - Kreuzau herangezogen. 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat über die LANUV den Begriff der planungsrelevanten Arten 

eingeführt. Es handelt sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl aus den europä-

isch geschützten Arten, die bei artenschutzrechtlichen Prüfungen im Sinne einer Art-für-Art-

Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. 

 

Hierzu gehören die streng geschützten Arten und zusätzlich europäische Vogelarten, die be-

sonderen Schutz benötigen (V-RL, Rote Liste NRW-Arten), sowie Zugvogelarten (Art. 4 Abs. 2 

V-RL) und Koloniebrüter, sofern sie mit rezentem bodenständigen Vorkommen in NRW (auch 

regelmäßige Durchzügler und Wintergäste) vertreten sind. 

 

Besonderen Schutz benötigen gemäß V-RL solche Vogelarten, die in Art. 4 der V-RL besonders 

hervorgehoben sind (dies sind seltene, empfindliche und gefährdete Arten und Zugvögel bzw. 

deren Brut-, Rast-, Mauser- und Überwinterungsgebiete, insbesondere Feuchtgebiete (Art. 4 

(2) VS-RL)). 

 

Für alle übrigen europäischen Vogelarten soll gelten, dass sie sich derzeit in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden und ihnen durch herkömmliche Planungsverfahren keine populati-

onsrelevanten Beeinträchtigungen drohen. Artenschutzrechtliche Prüfungen sind daher nur in 

besonderen Einzelfällen notwendig. 

 

Den planungsrelevanten Arten wurden Lebensräumen zugeordnet, in denen sie üblicherweise 

angetroffen werden können. 

 

Die methodische Vorgehensweise und Erfassung der Arten orientiert sich an den Empfehlungen 

des Fachinformationssystem (FIS) zum Thema „Geschützte Arten in NRW“ des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2008). 

 

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt aus der Ableitung möglicher Habitatfunktionen für die 

im Planungsgebiet potenziell zu erwartenden planungsrelevanten Arten, die seitens des LANUV 

(2008) aufgeführt werden. 

 

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten planungsrelevanten Arten wurden durch die Ab-

frage des Naturschutz-Fachinformationssystem NRW – Messtischblatt 5204/1 - Kreuzau ermit-

telt. Die Auswertung zeigt das mögliche Vorkommen von 14 planungsrelevanten Säugetier- 

sowie 23 Vogelarten und 2 Amphibienarten, die in dem Bereich ihr Haupt-, Neben- sowie po-

tentielles Vorkommen haben könnten. In der letzten Spalte erfolgt eine Einschätzung zum tat-

sächlichen Vorkommen im Plangebiet. 
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Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 5204 - Kreuzau

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in dem Lebensraumtyp Fettwiese
A

rt

St
at

u
s

Er
h

al
tu

n
gs

zu
st

an
d

 

in
 N

R
W

 (
K

O
N

)

Er
h

al
tu

n
gs

zu
st

an
d

 

in
 N

R
W

 (
A

TL
)

Fe
tt

w
ie

se

Wissenschaftlicher NameDeutscher Name

Säugetiere

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G- G- Na

Felis silvestris Wildkatze Nachweis ab 2000 vorhanden U+ (Na)

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden S+ S+ (Na)

Myotis dasycneme Teichfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G G Na

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G G (Na)

Myotis myotis Großes Mausohr Nachweis ab 2000 vorhanden U U Na

Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G G (Na)

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden U U Na

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G G (Na)

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G G (Na)

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden U+ U+ (Na)

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G G Na

Plecotus austriacus Graues Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden S S Na

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G G (Na)

Vögel

Accipiter gentilis Habicht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G- (Na)

Accipiter nisus Sperber Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G (Na)

Alauda arvensis Feldlerche Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- U- FoRu!

Anthus pratensis Wiesenpieper Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S S FoRu

Asio otus Waldohreule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U (Na)

Athene noctua Steinkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S G- Na

Buteo buteo Mäusebussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G Na

Cuculus canorus Kuckuck Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- U- (Na)

Delichon urbica Mehlschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U (Na)

Dryobates minor Kleinspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G U (Na)

Dryocopus martius Schwarzspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G (Na)

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G Na

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- U Na

Lanius collurio Neuntöter Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G- U (Na)

Milvus milvus Rotmilan Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U S Na

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U Na

Perdix perdix Rebhuhn Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S S FoRu

Phoenicurus phoenicurusGartenrotschwanz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U (Na)

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U+ G (FoRu)

Streptopelia turtur Turteltaube Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- S (Na)

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G (Na)

Sturnus vulgaris Star Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden unbek. unbek. Na

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G Na

Amphibien

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte Nachweis ab 2000 vorhanden S S (Ru)

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte Nachweis ab 2000 vorhanden S S (Ru)

Erläuterung:

Vorkommen und Fortpflanzungs- / Ruhestätten

Na - Nahrungshabitat

(Na) - potentielles Nahrungshabitat

Ru - Ruhestätte

Ru! - Ruhestätte

(Ru) - potentielle Ruhestätte

FoRu - Fortpflanzung- und Ruhestätte

(FoRu) - potentielle Fortpflanzung- und Ruhestätte

FoRu! - Fortpflanzung- und Ruhestätte

Erhaltungszustand

G - Günstiger Erhaltungszustand G

U - Unzureichender Erhaltungszustand U

S - Schlechter Erhaltungszustand S

ATL - atlantische biogeographische Region

KON - kontinentale biogeographische Region

Vorkommen im Plangebiet  

Mögliches Vorkommen der Art 4

3

2

1

Kein geeignetes Nahrungs- bzw Jagdhabitat mögliche Quartiere

Keine geeigneten Quartiere möglicher Nahrungsgast

Kein geeignetes Brut- / Nahrungshabitat, Keine 

geeigneten Quartiere mögl. Nahrungsgast  
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Vorkommen von planungsrelevanten Vogelarten entsprechend des Lebensraumtyps Fettwiese, 

die das Plangebiet als Nahrungshabitat, potenzielles Nahrungshabitat, Ruhestätte, potenzielle 

Ruhestätte, Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

nutzen könnten, wurden im Rahmen dieser Vorprüfung ermittelt und deren Vorkommen im 

Wirkraum (s. Abb. 2) bewertet. 

 

Zu prüfende Säugetiere sind Fledermausarten. Fledermäuse sind in erster Linie im Bereich ih-

rer Sommer- und Winterquartiere empfindlich.  

 

Die Nutzung des Untersuchungsgebiets durch Vorkommen der Fledermausarten wie Großes 

Mausohr, Kleinabendsegler und Mückenfledermaus ist ausschließlich als Nahrungshabitat mög-

lich. Für Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind keine geeigneten Quartiersstrukturen im unmit-

telbaren Untersuchungsgebiet vorhanden unter der Bedingung, dass die vorhandenen, frei-

wachsenden, grenzbegleitenden Gehölzhecken erhalten bleiben. 

 

Während der Begehungen – insbesondere bei der witterungsbestimmten, abendlichen Kontroll-

begehung – wurden keine Artenvorkommen gesichtet. 

 

Mögliche Vorkommen der gelisteten Vogelarten – Feldlerche, Waldohreule, Kuckuck, Mehl-

schwalbe, Kleinsprecht, Rauchschwalbe, Neuntöter, Feldsperling, Gartenrotschwanz -  sind 

aufgrund der Gelände- und Nutzungsstrukturen zu erwarten; jedoch bei den Begehungen (bis 

auf den Feldsperling) nicht festgestellt worden. 

 

Eine Verschneidung der Liste planungsrelevanter Arten mit den im Plangebiet vorkommenden 

Lebensraumstrukturen ergibt, dass planungsrelevante Artenvorkommen nicht auszuschließen, 

jedoch eher gering sind. Aufgrund großflächiger Ausweichhabitate in der Umgebung sind aber 

keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  

 

Um jedoch evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im Rah-

men der Umsetzung der Bebauung die möglichen artenschutzzeichnenden Strukturen (Bäume, 

Gehölze) gesamtheitlich erhalten bleiben. 

Dieses Gutachten berücksichtigt, dass allein das Thema "Naturkindergarten" richtungsweisend 

den Umgang mit der Freifläche und der vorhandenen Gehölzhecke bestimmt.  

 

Nicht alle diese Auswirkungen unterliegen dem Regelungsumfang des besonderen Artenschutz-

rechtes, da dieses nicht allumfassend durch eine Generalklausel das Verbreitungsgebiet, den 

Lebensraum oder sämtliche Lebensstätten einer Tierart in die Verbotstatbestände einbezieht. 

Alle im Umfeld des Standorts möglicherweise vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihres 

Status als europäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutz-Richtlinie in ihrer Empfindlich-

keit gegenüber dem geplanten Vorhaben zu betrachten.  

 

Unter den Amphibienarten sind planungsrelevante Arten im Plangebiet direkt nicht zu erwar-

ten, da hier entsprechende Lebensraumstrukturen für das Vorkommen fehlen.  

 

 

1.2 POTENZIALANALYSE / IDENTIFIZIERUNG DES POTENZIELLEN ARTENSPEK-

TRUMS 

 

Artenschutzrelevante Gebäude, Fassadenvorsprünge und Dachkonstruktionen mit Einfluglö-

chern für Fledermäuse als Winterquartiere und Aufzuchtstätten sind im unmittelbaren Plange-

biet nicht vorhanden, jedoch gibt es artenschutzrelevante Gehölze und Großgehölze im enge-

ren und weiteren Untersuchungsgebiet. 

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen artenschutzrechtlichen Vorprüfung soll nachfol-

gend festgestellt werden, ob von dem Vorhaben planungsrelevante, faunistische Arten betrof-

fen sein könnten und ob weitere Prüfungsschritte als notwendig angesehen werden. Dies ent-

spricht nach der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung“ (MKULNV & MBV 

2010) der Stufe I einer Artenschutzprüfung (ASP). 
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Zur Prüfung und Einschätzung der gebietsspezifischen Artenvorkommen wurden bei den Ge-

ländebegehungen des Plangebiets die Biotopstrukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion 

betrachtet und Zufallsbeobachtungen registriert. Von den für das Messtischblatt 5204/1 - 

Kreuzau bislang nachgewiesenen, planungsrelevanten Arten wird der Untersuchungsraum der 

Mäh- und Fettwiese, wenn überhaupt, als Nahrungshabitat genutzt. Als Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte finden die 

 

Fledermausarten wie: 

-  Großes Mausohr 

-  Kleinabendsegler 

-  Mückenfledermaus 

 

Vogelarten wie: 

-  Feldlerche 

-  Waldohreule 

-  Kuckuck 

-  Mehlschwalbe 

-  Kleinspecht 

-  Rauchschwalbe 

-  Neuntöter 

-  Feldsperling 

-  Gartenrotschwanz 

 

keinen adäquaten Lebensraum. 

 

Im Frühsommer 2019 wurde während mehrerer Begehungen der Biotopbestand des Plange-

biets erfasst. Hierbei wurde das Plangebiet auch gezielt auf besondere Habitatstrukturen wie 

geeignete Nistplätze, Baumhöhlen und fledermausrelevante Gehölzstrukturen untersucht.  

 

Die Sichtungen der Biotoptypen des engeren Plangebiets haben an folgenden Tagen stattge-

funden: 

 

 28.05.2019 – 14.00 Uhr – Witterung bewölkt / trocken  

 

Sichtbegehung des Untersuchungsraums nach Hinweisen mit artenschutzrechtlichem Be-

zug zu planungsrelevanten Tierarten 

 

Auf den intensiven Wiesenflächen, den angrenzenden Flächen mit Gehölzen wie Ahorn in 

Arten, Esche, Kiefer, Rosen und Brombeeren wurde keinerlei Artenvorkommen – auch 

nicht von sog. „Allerweltsarten“ – registriert. 

 

Ergebnis: Keine artenschutzrechtlichen Erkenntnisse; weder bezüglich der Säugetiere (Fle-

dermäuse), noch der Vogelarten. 

 

 01.07.2019 – 15.30 Uhr – Witterung sonnig / trocken / sehr warm 

 

Wiederholte Sichtbegehung des Untersuchungsraumes 

 

Die Wiesenflächen, waren intensiv gemäht bzw. das Mahdgut als Heu abgefahren. Sich-

tung eines Feldsperlings, welcher an der freiwachsenden Gehölzhecke auf Sichtweite die 

gemähte Wiese zur Nahrungsaufnahme überflog. Weitere Sichtung von überfliegenden 

Tauben und Krähen. In der Feldhecke wurden Buchfink, Schwarzdrossel, Rotkehlchen und 

Kohlmeise akustisch wahrgenommen. Fortpflanzungsstätten wurden nicht festgestellt. Öst-

lich außerhalb des Untersuchungsgebietes wurde eine Bachstelze gesichtet. 

 

Ergebnis: Das Untersuchungsgebiet wird unter Berücksichtigung des Erhalts der Feldge-

hölzhecken ausschließlich als Nahrungshabitat genutzt. 
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Unter Berücksichtigung des Erhalts der Gehölz- und Baumhecken sowie der Nutzung der Wie-

senfläche als Nahrungshabitat für mögliche und aufgezeigte planungsrelvante Arten konnte ei-

ne Abendbegehung zur möglichen Feststellung von Fledermausarten bei der Nahrungsaufnah-

me vernachlässigt werden. 
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4. VORPRÜFUNG DER WIRKFAKTOREN 

 

4.1  Ermittlung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 

 

Folgende Wirkfaktoren des Vorhabens könnten möglicherweise zu Beeinträchtigungen der ggf. 

vorhandenen Tier-und Pflanzenwelt führen:  

 

 Baubedingt: kurzfristige Lärm- und stoffliche Emissionen, Erschütterungen, kleinflächige 

Entfernung von Intensivwiese einschließlich Oberboden 

 

 Anlagebedingt: Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust als Nahrungshabitat 

 

 Betriebsbedingt: Lichtemissionen, zusätzlicher Personen und Fahrzeugverkehr 

 

 

4.2 Empfindsamkeit der Arten gegenüber den Wirkfaktoren in Raum und Zeit 

 

Tötung von Individuen  

§ 44 (1) 1 BNatSchG verbietet die Verletzung und Tötung aller besonders geschützten Arten. 

Darunter fallen neben den genannten planungsrelevanten Arten auch alle europäischen Vogel-

arten der Vogelschutzrichtlinie (V-RL). Dieses Schutzgebot wird jedoch durch § 44 Abs. 5 

BNatSchG für Eingriffe der Bauleitplanung dahingehend eingeschränkt, dass der Verbotstatbe-

stand dann nicht berührt ist, wenn eine Tötung von Individuen durch eine Beeinträchtigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verursacht wird und der Eingriff gleichzeitig unvermeid-

bar ist.  

 

Bei den Sichtbegehungen wurden -  bis auf den Feldsperling - keine der angesprochenen, pla-

nungsrelevanten Tierarten angetroffen.  

 

Für den unmittelbaren Eingriffsbereich kann ebenfalls ein Brutvorkommen planungsrelevanter 

Arten ausgeschlossen werden. Europäische Vogelarten der V-RL, also weit verbreiteter und all-

gemein häufiger Vogelarten, könnten  in den angrenzenden Gehölz- und Baumhecken – be-

dingt durch die vorhandenen Strukturen – ihre Nest- und Nahrungshabitate haben.  

 

Bei der Begehung wurde keine der angesprochenen planungsrelevanten Arten gesichtet, je-

doch ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich temporär als Jagd- und Nahrungsraum 

dient. Als Sommer- und Winterquartiere der Fledermausarten findet nach Befundlage keine 

Fledermausart geeignete Habitatstrukturen, sondern nur als Nahrungsraum. Derartige Nah-

rungsräume sind auch im Umfeld des Plangebiets vorhanden bzw. bleiben erhalten. 

 

Störung von Individuen  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbietet die erhebliche Störung planungsrelevanter Tierarten. 

Störungen können bei Bauvorhaben z. B. durch Lärmemissionen, Erschütterungen, optische Ef-

fekte oder auch Flächeninanspruchnahme verursacht werden.  

 

Im vorliegenden Fall ist mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes nicht zu rechnen, da davon 

ausgegangen werden kann, dass die in der Tabelle aufgeführten Arten, die das Plangebiet le-

diglich als potenzielle Nahrungsgäste aufsuchen könnten, aufgrund ihrer hohen Mobilität in der 

Lage sind, sich ausreichend große und artspezifische Ausweichlebensräume zu erschließen.  

 

Zudem ist die Vorlast aufgrund der Lage mit angrenzenden Sport- und Verkehrsfläche nicht 

unerheblich für das Nichtvorhandensein planungsrelevanter Tierarten. 

 

Durch den kleinräumigen, anlagebedingten Verlust von potenziellen Nahrungshabitaten ist 

nicht mit einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustands der genannten Arten zu 

rechnen.  
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Beanspruchung von Niststätten  

Niststätten europäischer Vogelarten gelten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als generell ge-

schützt, wobei der Schutz von mehrjährigen genutzten Niststätten über das ganze Jahr besteht 

(z. B. Baumhöhlen, Horste von Greifvögeln). 

 

Bei den Sichtbegehungen im Rahmen der Stufe I wurden augenscheinlich die Gehölze als mög-

liche Niststätten verzeichnet, jedoch keine Artenvorkommen festgestellt. Eine Berührung des 

Verbotstatbestandes ist aktuell daher nicht absehbar. Unter Berücksichtigung der Schonzeiten-

regelungen bei Strukturveränderungen (Baum- und Gehölzfällungen) ist der Tatbestand der 

Beanspruchung zu vernachlässigen. 

 

Vor allem durchziehende Arten und Überwinterer sowie gelegentliche Brutvögel und seltene 

Gäste sind potenziell in der Lage, auf Flächen mit ähnlichen unmittelbar angrenzenden Lebens-

raumstrukturen im Umfeld auszuweichen. Wie das Luftbild zeigt, bestehen im Umfeld außer-

halb des Plangebiets in großem Umfang Gehölz- und Gebäudestrukturen, die als Ausweichhabi-

tate genutzt werden können.  

 

Da der Erhaltungszustand bei den meisten planungsrelevanten Arten (Säugetieren) günstig ist, 

kann eine teilweise Entfernung des Gehölz- und Baumbestands zugelassen werden, wenn di-

rekte Störungen durch die Wahl des Zeitpunkts des Umbruchs für die Umsetzung der Maß-

nahmen mit sämtlichen Vor- und Nebenarbeiten berücksichtigt werden.  

 

Beanspruchung schützenswerter Pflanzenstandorte  

Im Plangebiet wurden keine Standorte mit geschützten Artvorkommen festgestellt; die Erfül-

lung des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist daher nicht zu erwarten. 

 

 

4.3 Zusammenfassung 

 

Eine detaillierte Untersuchung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe II er-

scheint im Hinblick auf die betroffene Fläche nicht erforderlich.  

 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen nega-

tiv betroffen werden könnten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende 

„ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (s. o.) durch die Planungen für 

keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. 

 

Die Biotoptypen im Bestand sind nur teilweise als naturnah zu bezeichnen. Sie weisen eine 

mittlere Bedeutung für die Fauna auf. Die Lebensraumfunktion für die Flora ist als normal zu 

bewerten; die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens seltener / gefährdeter Arten oder Lebens-

gemeinschaften ist gemäß örtlicher Dokumentation (s. Kap. 3.2) auszuschließen.  

 

Planungsrelevante, hauptvorkommende Tierarten für die vorliegenden Lebensraumtypen - bis 

auf den Feldsperling - sind nicht festgestellt werden. 

 

Insgesamt kommt die artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I zu dem Ergebnis, dass keines 

der Tatbestandsmerkmale der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim Bau oder 

beim Betrieb des geplanten Vorhabens erfüllt wird.  
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5. PROGNOSE HINSICHTLICH GEEIGNETER VERMEIDUNGS- UND/ODER VORGE-

ZOGENER AUSGLEICHSMASSNAHMEN  

 

Die Umsetzung des Naturkindergartens kann zu einer Entwertung des Gebiets und zu einem 

Verlust von Nahrungshabitaten führen. Derartige Beeinträchtigungen können mit Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen umgangen und somit artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände ausgeschlossen werden. 

 

Bei Durchführung der Maßnahme sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

Erhaltungsmaßnahmen 

Dem Thema des Naturkindergartens angepasst muss auf eine Entfernung von Einzelgehölzen 

und Bäumen im Grenzbereich zu den Waldflächen sowie zur Schmiedestraße verzichtet wer-

den. 

 

Prüfungen 

Sollte im Rahmen der Erschließung (Baustellenverkehr und späterer Kindergartenbetrieb) eine 

Öffnung in der Gehölzhecke hergestellt werden, muss diese sich auf einen baumlosen mit 

Brombeeren bestandenen Standort beschränken. 

Die Baufeldräumung (evtl. Entfernung von Einzelgehölzen und Wiesenumbruch) müssen au-

ßerhalb der nach § 39 BNatSchG festgelegten Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar ei-

nes jeden Jahres erfolgen. 

 

Anreicherungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Baumaßnahme und der beabsichtigten, neuen Flächennutzung sind folgende 

Anlage- und Pflegemaßnahmen zu empfehlen: 

 

   Wiesenumbruch auf das erforderliche Maß der baulichen Infrastrukturen der Naturkinder-

gartens beschränken 

 Vorgezogene, zusätzliche Verbesserung von Nahrungsangeboten (Anpflanzen von früch-

tenden Gehölzen) 

 Erhaltung und Entwicklung von Nahrungsflächen 

 Teilweise Entwicklung von lebensraumtypischen Biotopen wie das Anpflanzen von Gehöl-

zen und die Anlage von Nisthilfen an den Gebäuden 

 

Eventuelle Umsiedlungsmaßnahmen 

Falls im Rahmen der landschaftsschutzrechtlichen Befreiungen für eventuelle Einzelgehölzent-

fernungen ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird, 

sollten mögliche Überlegungen einer Umsiedlung der entsprechenden Art vorgenommen wer-

den. 

 

Mögliche Maßnahmen sind so vorzunehmen, dass die ökologische Funktion der Lebensstätte im 

räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt bzw. neu geschaffen wird. 

 

Die Umsiedlung der betroffenen Arten kann, je nach Art und Fall, durch die Bereitstellung von 

künstlichen Nisthilfen und Quartieren oder durch die Neuanlage von Grünstrukturen in der un-

mittelbaren Umgebung erfolgen. 

 

 

Niederkrüchten, 01.07.2019 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Joachim J. Scheller  

Landschaftsarchitekt 
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